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Deutsche Bischofskonferenz

Aufruf der deutschen Bischöfe 
zur Pfingstaktion von Renovabis 2021

Liebe Schwestern und Brüder,

die Erde schreit auf, weil sie missbraucht und verwundet 
wird. So drastisch beschreibt Papst Franziskus in seiner 
Enzyklika „Laudato Si“ die Situation unseres Planeten. 
Auch im Osten Europas gibt es viele Wunden: Die anhal-
tende Strahlenverseuchung in Belarus und der Ukraine 
durch die Tschernobyl-Katastrophe, die hohe Luftver-
schmutzung in Polens Kohlerevieren oder die Mülldepo-
nien in Albanien sind nur einige Beispiele. Allmählich 
aber spüren viele Menschen, wie sehr wir uns durch 
die Zerstörung der Umwelt selbst schaden: Wir betrü-
gen uns um saubere Luft, trinkbares Wasser und frucht-
baren Boden. Besonders leiden darunter stets die Armen.

„DU erneuerst das Angesicht der Erde. Ost und West in 
gemeinsamer Verantwortung für die Schöpfung“: Mit 
diesem Leitwort richtet die diesjährige Pfingstaktion von 
Renovabis den Blick auf die ökologischen Probleme und 
Herausforderungen im Osten Europas. Die Covid-19-Pan-
demie hat uns einmal mehr unsere Verletzlichkeit gezeigt 
– und auch wie abhängig unsere Gesellschaften voneinan-
der sind. Wir alle bewohnen ein gemeinsames Haus, wie 
Papst Franziskus immer wieder formuliert. Deshalb sind 
wir gemeinsam gefordert, die Schöpfung zu bewahren.

Gerade auch die Christen wissen sich hier berufen. Denn 
der Glaube an „Gott, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde“ verbindet uns in Ost und West und überall auf 
der Welt. Wir im Westen werden dabei beschenkt durch 
eine reiche Schöpfungsspiritualität, die in den orthodo-
xen und katholischen Kirchen des Ostens gepflegt wird. 
Nehmen wir gemeinsam unsere Verantwortung wahr!

Wir Bischöfe bitten Sie herzlich: Unterstützen Sie die 
Menschen in Mittel-, Südost- und Osteuropa durch Ihr 
Interesse, Ihr Gebet und eine großzügige Spende bei der 
Kollekte am Pfingstsonntag.

25. Februar 2021

Für das Bistum Hildesheim

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

(Der Aufruf soll am Sonntag, dem 16.05.2021, in allen 
Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen und den Gemein-
den darüber hinaus auch in anderer geeigneter Weise bekannt 
gemacht werden. Der Ertrag der Kollekte am Pfingstsonntag, 
dem 23.05.2021, ist ausschließlich für die Solidaritätsaktion 
Renovabis bestimmt.)

Hinweise zur Durchführung der 
Renovabis-Aktion 2021

Renovabis unterstützt Projektpartner, die sozialen und 
pastoralen Bedingungen sowie die Bildungssituation in 
ihren Ländern zu verbessern. Die Corona-Pandemie und 
ihre Auswirkungen schränken das kirchliche und gesell-
schaftliche Leben sowie wirtschaftliche Aktivitäten in 
Deutschland und weltweit ein. Die Folgen der Corona-
Pandemie treffen auch die Renovabis-Pfingstaktion, 
die in diesem Jahr unter dem Leitwort „DU erneuerst 
das Angesicht der Erde. Ost und West in gemeinsamer 
Verantwortung für die Schöpfung“ steht. Da vielerorts 
keine Präsenzveranstaltungen zur Pfingstaktion durch-
geführt werden können, muss auf unmittelbare Begeg-
nungen mit Gästen aus den Partnerländern weitgehend 
verzichtet werden. Eine Reihe von Renovabis-Partnern 
ist jedoch bereit, sich online mit interessierten Men-
schen in Deutschland zu verbinden und über den Beitrag 
zu berichten, den sie in ihrem Land zur Bewahrung der 
Schöpfung leisten. Auf der Renovabis-Homepage sind 
entsprechende Angebote zum Aktionszeitraum aufge-
führt. Darüber hinaus ist glücklicherweise derzeit die 
Durchführbarkeit von Gottesdiensten zum Pfingstfest 
und damit der Renovabis-Pfingstkollekte nicht infrage 
gestellt. Die Kollekte ist eine wichtige Säule zur Unter-
stützung der Partner in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, 
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deren Arbeit unter erheblich erschwerten Bedingungen 
weitergeht. Der biblische Auftrag, die Schöpfung zu 
bewahren, erhält durch die aktuelle Krise einen beson-
deren Akzent: Wie die Pandemie keine Grenzen kennt, 
so sind wir auch angesichts von Klimawandel und Um-
weltzerstörung trotz aller Unterschiede zwischen Ost 
und West in gemeinsamer Verantwortung. So bittet Re-
novabis alle Katholikinnen und Katholiken an Pfings-
ten um einen Beitrag zur Solidarität mit Osteuropa. 

Eröffnung der Diaspora-Aktion
Die Wanderausstellung „Mit Volldampf in die Kata-
strophe?“ mit Karikaturen aus Ost und West wird am 
30. April 2021 um 18.30 Uhr im Kloster Vierzehn-
heiligen von Erzbischof Dr. Ludwig Schick eröff-
net. Die Eröffnung kann auch online verfolgt werden.

Der bundesweite Eröffnungsgottesdienst findet am Sonn-
tag, dem 9. Mai 2021, um 9.30 Uhr als Liveübertragung 
im ZDF aus der Kirche Heilig Kreuz in Bensheim-Au-
erbach statt. Hauptzelebrant ist Erzbischof Dr. Ludwig 
Schick (Bamberg).

Ablauf der Renovabis-Pfingstaktion 2021
Ab Montag, 3. Mai 2021, können die Renovabis-Pla-
kate in der Gemeinde ausgehängt werden und die kom-
binierten Spendentüten/Infoblätter an Gottesdienst-
besucher oder über den Pfarrbrief verteilt werden.

Renovabis-Pfingstnovene
Besonders wertvoll kann auch in diesem Jahr die Re-
novabis-Pfingstnovene sein, die es nun seit mehr als 
25 Jahren gibt. Sie eignet sich hervorragend für das 
Hausgebet und für das Gebet in kleinen Gruppen. Die 
Pfingstnovene 2021 mit dem Titel „Sende aus deinen 
Geist und das Antlitz der Erde wird neu“ wurde ver-
fasst von Renovabis-Hauptgeschäftsführer Dr. Chris-
tian Hartl und Missionsbenediktinerin Schwester Na-
dya Ruzhina aus dem bulgarischen Rakovski. Die 26. 
Renovabis-Pfingstnovene bietet zu den elf Novenen-
Andachten mit Textimpulsen auch eindrucksvolle Il-
lustrationen mit eigenem meditativen Zugang an. Die 
diesjährige Pfingstnovene wird von Renovabis-Erz-
bischof Dr. Heiner Koch erneut für das Neun-Tage-

Gebet zwischen Christi Himmelfahrt und dem Pfingstfest 
in den Pfarreien, in Familienkreisen, Gruppen und Verbän-
den als Gebetsbrücke in den Osten Europas empfohlen. 
Digital gibt es die Novene erstmals auch in ukraini-
scher, kroatischer, polnischer und englischer Sprache. 
So soll nicht nur die grenzüberschreitende Aufgabe der 
Sorge um das von Papst Franziskus so benannte „ge-
meinsame Haus“ ausgedrückt werden. Es soll auch 
zum gemeinsamen Gebet der deutschen und mutter-
sprachlichen Gemeinden anregen, die oft Seite an Sei-
te leben, ohne sich näher zu kennen. Besonders weisen 
wir auch auf das Gebetsbild zur Novene sowie Mate-
rialien für Gemeinden und Schulen (im Internet) hin. 

Samstag und Sonntag, 15./16. Mai 2021
Falls öffentliche Gottesdienste abgehalten werden 
können, soll in den Gemeinden am Wochenende vor 
Pfingsten der Aufruf der deutschen Bischöfe in allen 
Gottesdiensten, auch in den Vorabendmessen, verle-
sen werden. Auch in der Predigt ist ein Hinweis auf die 
Pfingstkollekte von Renovabis möglich und hilfreich. 
Bitte verteilen Sie die Spendentüten und Infoblätter 
mit dem Hinweis, dass die Spende für die Menschen 
in Osteuropa am Pfingstsonntag gesammelt wird und 
dass die Spende auch zum Pfarramt gebracht oder auf 
ein Renovabis-Spendenkonto überwiesen werden kann.

Renovabis-Kollekte am Pfingstwochenende, 22. / 23. 
Mai 2021
Am Pfingstsonntag, dem 23. Mai 2021, sowie in den 
Vorabendmessen am 22. Mai 2021, wird in allen ka-
tholischen Kirchen die Renovabis-Kollekte für Osteu-
ropa gehalten. Allgemein wird gebeten, verstärkt auf 
Überweisungsmöglichkeiten oder die Abgabe von Bar-
spenden in den Spendentüten oder besonders gekenn-
zeichneten Umschlägen hinzuweisen. Auf Wunsch der 
deutschen Bischöfe wird die Kollekte für die Aufgaben 
der Solidaritätsaktion Renovabis ohne jeden Abzug an 
die Bistumskasse weitergegeben. Diese Überweisung 
soll innerhalb eines Monats erfolgen. Die Bistumskas-
se leitet die Beträge unverzüglich an Renovabis weiter.
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Sie können individuelle Kollekten oder Spenden von 
Gruppen auch direkt an Renovabis spenden. Das 
geht per: www.renovabis.de/pfingstspende oder: 
Renovabis e.V., Bank für Kirche und Caritas eG, 
DE94 4726 0307 0000 0094 00, GENODEM1BKC
Ebenfalls am Pfingstsonntag, dem 23. Mai 2021, 
um 10.45 Uhr findet in der Pfarrkirche Allerheili-
gen in Nürnberg der Abschlussgottesdienst statt.

Weitere Informationen:
Die Gemeinden erhalten im April ein Materialpaket mit 
Informationen, Plakaten und Textvorschlägen zur Reno-
vabis-Aktion. Eine Übersicht über alle Materialien gibt 
die Webseite www.renovabis.de/material. Alle Akti-
onsmaterialien stehen dort auch online zum Herunter-
laden bereit. Über alle Veranstaltungstermine informiert 
auch die Webseite: www.renovabis.de/pfingstaktion.

Der Bischof von Hildesheim

Änderung der KODA-Ordnung

Artikel 1

1.  Die Ordnung für die Kommission zur Ordnung des 
diözesanen Arbeitsvertragstragsrechts (KODA-Ord-
nung) vom 08.05.2015, veröffentlicht im Kirchlichen 
Anzeiger für das Bistum Hildesheim Nr. 4/2015, Sei-
te 88 ff., wird ergänzt.

2.  In § 20 wird eine neue Ziffer „(2a)“ mit folgendem 
Wortlaut eingefügt: 

„Ist eine Angelegenheit in einer Videokonferenz der 
Kommission beraten worden, kann ein Beschluss 
darüber schriftlich herbeigeführt werden. Ein Be-
schluss kommt mit einer Mehrheit von mindestens 
drei Viertel der Gesamtzahl der Mitglieder zustan-
de.“

Artikel 2

Diese Änderung tritt mit Wirkung zum 15.03.2021 in 
Kraft. 

Hildesheim, den 05. März 2021

L.S.

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Beschluss der Bistums-KODA Hildesheim
vom 23.03.2021

Die Bistums-KODA Hildesheim hat folgenden Beschluss 
gefasst: 

„Die Arbeitsvertragsordnung wird wie folgt geändert:

In § 7 Abs. 3 wird die Datumsangabe geändert in 
31.12.2021.“

Hildesheim, 23. März 2021

Dr. Markus Güttler
Vorsitzender der Bistums-KODA Hildesheim

Gemäß § 20 der KODA-Ordnung vom 08.05.2015 setze 
ich den Beschluss der Bistums-KODA vom 
23. März 2021 in Kraft.

Hildesheim, den 25. März 2021

L.S.

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim
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Beschlüsse 
der Bundeskommission 1/2021

vom 25. Februar 2021

Teil 1 Tarifrunde

A.  Mittlere Werte und Einmalzahlung 

Die nachfolgend festgelegten Euro-Beträge für die Vergütungs- und Entgeltbestandteile sind mittlere Werte und bis 
zum 31. Dezember 2022 befristet.

Die im Tabellenanhang zu diesem Beschluss wiedergegebenen mittleren Vergütungs- und Entgeltwerte sind Teil 
dieses Beschlusses.

Die Regionalkommissionen können zur Umsetzung dieses Beschlusses Einmalzahlungen festlegen.

Ausgangswert für die jeweils erste Erhöhung ist der jeweilige mittlere Wert gültig am 1. Januar 2021.

B.  Änderungen in den Anlagen 31 bis 33 AVR

I.  Entgelttabellen der Anlagen 31 bis 33 AVR 

1. Die mittleren Werte in den Anhängen A, B und C der Anlage 31 AVR werden

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50,00 Euro, und 
• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht.

2. Die mittleren Werte in den Anhängen A, B und C der Anlage 32 AVR werden

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50,00 Euro, und 
• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht.

3. Die mittleren Werte in Anhang A der Anlage 33 AVR werden

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50,00 Euro, und 
• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht.

II.  Garantiebeträge nach § 3 Anhang F i.V.m. § 14 Abs. 4 a.F. der Anlage 31 AVR

 Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 der Anlage 31 a.F. AVR werden 

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent und 
• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht.
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III.  Garantiebeträge nach § 3 Anhang G i.V.m. § 14 Abs. 4 a.F. der Anlage 32 AVR

 Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 Abs. 4 der Anlage 32 a.F. AVR werden 

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent und 
• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht.

IV.  Garantiebeträge in Anlage 33 AVR

 Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 13 Abs. 4 der Anlage 33 AVR werden

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent und 
• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht.

C. Änderung der mittleren Werte außerhalb der Anlage 7 und der Anlagen 31 bis 33 AVR

I.  Vergütungstabelle in Anlage 3 AVR

 Die mittleren Werte der Anlage 3 AVR werden 

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50,00 Euro, und 
• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht.

II.  Weitere Vergütungsbestandteile

1. Die mittleren Werte der weiteren dynamischen Vergütungsbestandteile werden

• zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent und 
• zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht.

2. Abschnitt IV der Anlage 1 AVR

  Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den Tä-
tigkeitsmerkmalen der Anlage 2 AVR wird die Regelvergütung wie folgt gekürzt:

ab 1. April 2021 99,57 Euro
ab 1. April 2022 101,36 Euro
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   Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungsgruppen 5c bis 8 nach Ziffer VI der Anmerkungen zu den
     Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1 bis 12 der Anlage 2 AVR wird die Regelvergütung wie folgt   
     gekürzt:

3.   Aus der Erhöhung der mittleren Werte nach B.II.1. ergeben sich die nachfolgend in den Ziffern 3.1 bis 3.6
  aufgeführten neuen mittleren Werte:

3.1. Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 AVR

   Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Juli 2008 bestanden hat, erhalten für jedes berücksichti-
   gungsfähige Kind eine Kinderzulage in Höhe von:

  Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. April 2021 nach folgender Tabelle für

  Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. April 2022 nach folgender Tabelle für

ab 1. April 2021 89,64 Euro
ab 1. April 2022 91,25 Euro

ab 1. April 2021 125,93 Euro
ab 1. April 2022 128,20 Euro

Mitarbeiter nach den Vergü-
tungsgruppen

für das erste zu berücksich-
tigende Kind um

für jedes weitere zu berück-
sichtigende Kind um

VG 12, 11, 10, und 9 7,12 Euro 35,57 Euro
VG 9a 7,12 Euro 28,42 Euro
VG 8 7,12 Euro 21,33 Euro

Mitarbeiter nach den Vergü-
tungsgruppen  

für das erste zu berücksich-
tigende Kind um

für jedes weitere zu berück-
sichtigende Kind um

VG 12, 11, 10, und 9 7,25 Euro 36,21 Euro
VG 9a 7,25 Euro 28,93 Euro
VG 8 7,25 Euro 21,71 Euro 
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3.2. Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 AVR

    Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst beträgt

3.3. § 3 Abs. 2 der Anlage 1b AVR

        Die Zulage nach Abs. 1 beträgt monatlich:

3.4. Anlage 2d zu den AVR

  Die Vergütungsgruppenzulage nach den Anmerkungen A bis F beträgt in Euro:

3.5. § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. e) und f) der Anlage 6a AVR

      e) für Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr

ab 1. April 2021 21,51 Euro
ab 1. April 2022 21,90 Euro

Für Mitarbeiter der Vergütungsgruppen ab 1. April 2021
1 bis 2 148,63 Euro
3 bis 5b 148,63 Euro
5c bis 12 141,55 Euro

Für Mitarbeiter der Vergütungsgruppen ab 1. April 2022
1 bis 2 151,31 Euro
3 bis 5b 151,31 Euro
5c bis 12 144,10 Euro

ab A B C D E F
1. April 2021 115,82 Euro 139,00 Euro 153,49 Euro 169,96 Euro 141,64 Euro 188,59 Euro

1. April 2022 117,90 Euro 141,50 Euro 156,25 Euro 173,02 Euro 144,19 Euro 191,98 Euro

ab 1. April 2021 1,70 Euro
ab 1. April 2022 1,73 Euro
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f) für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr

3.6. § 7 Absatz 1 Buchstabe a) und Buchstabe b) der Anlage 14 AVR

Das Urlaubsgeld beträgt

a) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 1 bis 5b der Anlagen 2, 2d und 
 2e AVRs

b) für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 5c bis 12 der Anlagen 2, 2d und 
 2e AVR

D.  Änderungen in Anlage 7 AVR

I.  Ausbildungsvergütungen

 Die mittleren Werte der Anlage 7 AVR werden

• zum 1. April 2021 um 25,00  Euro und 
• zum 1. April 2022 um weitere 25,00 Euro erhöht.

E.  Anlage 17a AVR - Altersteilzeit

I.  § 1 Absatz 2 der Anlage 17a AVR wird wie folgt gefasst:

 „(2) Diese Regelung gilt für Mitarbeiter, die bis zum 30. Juni 2023 die jeweiligen Voraussetzungen dieser Rege-
lung erfüllen und deren Altersteilzeitdienstverhältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 1. Juli 2023 
begonnen hat.“

ab 1. April 2021 0,84 Euro
ab 1. April 2022 0,86 Euro

ab 1. April 2021 335,44 Euro
ab 1. April 2022 341,48 Euro

ab 1. April 2021 436,05 Euro
ab 1. April 2022 443,90 Euro
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F.  Änderungen in Anlage 9 AVR

I.  § 1 der Anlage 9 AVR wird wie folgt geändert:

In § 1 Absatz 3 Satz 1 wird nach dem Wort „monatlich“ das Wort „mindestens“ eingefügt:

„(3) 1Die vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich mindestens
a) für den vollbeschäftigten Mitarbeiter EUR 6,65
b) (weggefallen)  
c) für den teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter vom Betrag nach Buchstabe a den Teil, der dem Maß der 

mit ihm vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit entspricht,
d) für den zu seiner Ausbildung Beschäftigten EUR 13,29,
e) für die in Buchstabe d Genannten, deren Ausbildungsvergütung bzw. Entgelt monatlich mindestens

971,45 Euro beträgt, Euro 6,65.“

G.  Entgeltumwandlung zum Zwecke des Fahrradleasings

I.  In Anlage 1 AVR wird Abschnitt X „Zusatzbestimmungen zu den Bezügen“ um einen neuen Absatz g ergänzt:

„(g) Bestandteile der Vergütung bzw. des Entgelts können einzelvertraglich zu Zwecken des Leasings von 
Fahrrädern im Sinne von § 63a StVZO umgewandelt werden.“ 

H.  Zulagen

Alle nachfolgenden Euro-Beträge sind mittlere Werte. 

I.  Pflegezulage 

In § 12 der Anlagen 31 und 32 AVR wird mit Wirkung zum 1. März 2021 jeweils ein neuer Absatz 4 eingefügt: 

„(4) 1Mitarbeiter der Entgeltgruppen P 4 bis P 16 erhalten ab dem 1. März 2021 eine monatliche Zulage von 
70 Euro (Pflegezulage); die Pflegezulage wird zum 1. März 2022 auf 120 Euro erhöht. 2Ab dem 1. Januar 2023 
nimmt die Pflegezulage an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“

II.  Intensivzulage 

Die monatliche Intensivzulage gemäß Anmerkung Nr. 2 zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen P 4 
bis P 9 und 9b bis 12 Anhang D der Anlagen 31 und 32 AVR wird zum 1. März 2021 von 46,02 Euro auf 100 
Euro erhöht: 

In Anmerkung 2 zu den Tätigkeitsmerkmalen in Anhang D zu den Anlagen 31 und 32 AVR wird der Wert 46,02 
Euro durch 100,00 Euro ersetzt.
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III.  Wechselschichtzulage

Die Wechselschichtzulage wird für alle Mitarbeiter in den Anlagen 31, 32 und 33 AVR auf monatlich 155 Euro 
zum 01. März 2021 pro Monat erhöht. Mitarbeiter, die nicht ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine 
Wechselschichtzulage von 0,93 Euro pro Stunde.

§ 6 Abs. 4 der Anlagen 31, 32 und 33 AVR wird wie folgt neu gefasst:

„(4) 1Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 155 Euro 
monatlich. 2Mitarbeiter, die nicht ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 
0,93 Euro pro Stunde.“

IV.  In § 12 der Anlage 32 AVR wird mit Wirkung zum 1. März 2021 ein neuer Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Mitarbeiter, die in eine der Entgeltgruppen P 4 bis P 16 eingruppiert sind, erhalten zuzüglich zu dem Tabel-
lenentgelt nach Absatz 1 eine nicht dynamische Zulage in Höhe von monatlich 25 Euro.“

I.  Weitere Regelungen

I.  Streichung Anlage 15 AVR

 Die Anlage 15 AVR „Übergangsgeld“ wird ersatzlos gestrichen. 

II.  Befristete Regelungen

1.  In Anlage 2 AVR wird in der Anmerkung 146 der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergü-
tungsgruppen 1 – 12 das Datum „31. Dezember 2021“ durch das Datum „31. Dezember 2022“ ersetzt. 

2.  In § 5 der Anlage 22 AVR („Besondere Regelungen für Zusatzkräfte im häuslichen Umfeld in der ambulan-
ten Pflege“) wird das Datum „31. Dezember 2021“ durch das Datum „31. Dezember 2022“ ersetzt.

3.  § 3 Absatz 1 der Anlage 23 AVR („Besondere Regelungen für Fahrdienste“) wird um einen neuen Satz 7 
ergänzt; der bisherige Satz 7 wird zu Satz 8:

„7In den Jahren 2022 und 2023 beträgt die Vergütung abweichend von Satz 1 96,00 v.H. der festgelegten 
Vergütung nach Vergütungsgruppe 11 Stufe 1 der jeweils geltenden Regelvergütungstabelle in Anlage 3.“

4.  Anlage 33 zu den AVR

a)  In § 13 Absatz 4 Satz 9 der Anlage 33 AVR wird das Datum „30. September 2021“ durch das Datum 
       „30. Juni 2023“ ersetzt.
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b)  Im Anhang B der Anlage 33 AVR wird in der Anmerkung 31 der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerk-
malen der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 (Anhang B zur Anlage 33) das Datum „30. September 2021“ 
durch das Datum „30. Juni 2023“ ersetzt.

J.  Nachbesserung

Sofern sich aus den endgültigen Tariftexten des Tarifabschlusses TVöD-VKA vom 25.10.2020 zu den Regelungen 
unter B. bis H. dieses Beschlusses abweichende Formulierungen, Inhalte oder betreffend die Anlagen 7, 31 bis 33 
AVR abweichende Vergütungswerte ergeben, wird die Bundeskommission in ihrer nächsten auf die Veröffentlichung 
der endgültigen Tarifvertragstexte folgenden Sitzung diese behandeln und Beschlüsse hierzu fassen.

Teil 2 Inkrafttreten 

Der Beschluss tritt zum 1. März 2021 in Kraft. 

Freiburg, den 25. Februar 2021

Heinz-Josef Kessmann
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission

Vorstehende Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasver-
bandes vom 25.02.2021 setze ich für das Bistum Hildesheim in Kraft.

Hildesheim, den 21.04.2021

L.S.

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim
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Anhang
Regelvergütung, Tabellenentgelte und weitere Vergütungsbestandteile

(Mittlere Werte)
in den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen

des Deutschen Caritasverbandes e. V.
ab 1. April 2021 
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Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

A. Tarifrunde 
Der Beschluss beinhaltet Erhöhungen der Vergütungswerte und Regelungen zu den oben genannten Anlagen im 
Rahmen der aktuellen Tarifrunde.  

B. Weitere Regelungen
Die Befristungen der genannten Regelungen werden verlängert. 

C. Nachbesserung
Sofern sich aus den endgültigen Tariftexten des Tarifabschlusses TVöD-VKA vom 25.10.2020 zu den Regelungen 
unter B. bis H. dieses Beschlusses abweichende Formulierungen oder Inhalte oder betreffend die Anlagen 7, 31 bis 
33 AVR abweichende Vergütungswerte ergeben, wird die Bundeskommission in ihrer nächsten auf die Veröffent-
lichung der endgültigen Tariftarifvertragstexte folgenden Sitzung diese behandeln und Beschlüsse hierzu fassen.

Beschlusskompetenz

Die Bundeskommission hat gemäß § 13 Absatz 1 AK-Ordnung eine umfassende Regelungszuständigkeit mit Aus-
nahme der Bereiche, die ausschließlich den Regionalkommissionen zugewiesen sind.

Den Regionalkommissionen wurde die Festlegung der Höhe aller Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmä-
ßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs auf Grundlage der von der Bundkommission vorgegebenen 
mittleren Werten im Rahmen der Bandbreite von 15 v.H. sowie die Zuständigkeit für Regelungen der Beschäftigungs-
sicherung übertragen (§ 13 Absatz 1 i.V.m. Absätze 3 und 4 AK-Ordnung). Daraus ergibt sich im Umkehrschluss 
eine Zuständigkeit der Bundeskommission für die Festsetzung der mittleren Werte sowie aller sonstigen, das heißt 
manteltariflichen bzw. strukturellen Regelungsgegenstände.

Der vorliegende Text sieht Änderungen in den AVR vor, die sowohl mittlere Werte als auch die Struktur betreffen und 
somit in die Zuständigkeit der Bundeskommission fallen.
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Bischöfliches Generalvikariat

Wahl der Vertreter(innen) der Dienstgeber
 in die Regionalkommissionen der 

Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes 2021

- Wahlaufruf - 1

Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission endet 
am 31. Dezember 2021. Die Wahl der Vertreter(innen) der 
Dienstgeber in die Regionalkommissionen der Arbeits-
rechtlichen Kommission wird unter der Leitung des Vorbe-
reitungsausschusses für die Dienstgeberseite durchgeführt. 

In jeder (Erz-)Diözese und dem Offizialatsbezirk Ol-
denburg wird jeweils ein Mitglied in die jeweilige 
Regionalkommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission gewählt; in den (Erz-)Diözesen Freiburg und 
Rottenburg-Stuttgart jeweils zwei Mitglieder. Dazu 
findet in jeder (Erz-)Diözese und im Offizialatsbe-
zirk Oldenburg eine eigene Wahlhandlung statt, die 
von einem eigens zu bildenden Wahlvorstand durch-
geführt wird. Dieser besteht aus drei Mitgliedern 
und konstituiert sich bis spätestens 28. Februar 2021.

Der Wahlvorstand erstellt eine Liste der Rechtsträger, die 
mit ihren Einrichtungen Mitglied im jeweiligen Diözesan-
Caritasverband oder im Landes-Caritasverband Olden-
burg sind und die in den Geltungsbereich der Richtlinien 
für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen 
Caritasverbandes (AVR) fallen (§ 2 Abs. 1 AT AVR). Nur 
die in der Liste aufgeführten Rechtsträger nehmen an der 
Wahl teil. An diese Rechtsträger versendet der Wahlvor-
stand bis spätestens sechs Wochen nach seiner Konsti-
tuierung Wahlbenachrichtigungen mit Erläuterungen zur 
Wahl. Rechtsträger, die bis spätestens Ende Mai 2021 
keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, können ge-
gen die Nichteintragung in der Aufstellung innerhalb ei-
ner Ausschlussfrist von zwei Wochen bis einschließlich 
15. Juni 2021 Einspruch beim Wahlvorstand einlegen. 

1 Wahlaufruf gemäß § 2 Abs. 3 der Wahlordnung der Dienstge-
berseite i.V. mit § 6 Abs. 1 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes neu (AK-O neu)

Parallel zur Wahlbenachrichtigung werden die Rechts-
träger aufgefordert, dem Wahlvorstand bis zu einer von 
diesem zu bestimmenden Frist Wahlvorschläge für die 
Wahl der Vertreter(innen) der Dienstgeber in der jewei-
ligen Regionalkommission zu unterbreiten. Aus den so 
vorgeschlagenen Kandidaten wird der/die Vertreter(in) 
der Dienstgeber in der Regionalkommission der Arbeits-
rechtlichen Kommission in einer Wahlversammlung ge-
wählt. In die Wahlversammlungen der (Erz-)Diözesen 
und des Offizialatsbezirks Oldenburg können die wahlbe-
rechtigten Rechtsträger jeweils einen Vertreter entsenden.

Die Wahlversammlung hat in jeder (Erz-)Diözese und 
im Offizialatsbezirk Oldenburg spätestens bis zum 31. 
Oktober 2021 zusammenzutreten. Bis zu diesem Zeit-
punkt müssen die Wahlhandlungen durchgeführt sein. 

Der Vorbereitungsausschuss für die Dienstgeberseite 
wird die Wahlunterlagen erarbeiten und die Wahlvorstän-
de bei der Durchführung ihrer Aufgaben unterstützen.

Die Bestimmung der übrigen Vertreter(innen) der 
Dienstgeber in die Regionalkommissionen durch die Di-
özesan-Caritasverbände und den Landes-Caritasverband 
Oldenburg erfolgt in zeitlichem Zusammenhang mit 
dieser Wahl.2 Die gem. § 6 Abs. 5 AK-O stattfindende 
Wahl  weiterer Mitglieder der Bundes- und Regional-
kommissionen zur Wahrung der Parität für die nach § 
5 AK-O entsandten Vertreter(innen) der Gewerkschaf-
ten, findet ebenso wie die Wahl der Vertreter(innen) 
der Dienstgeber in die Bundeskommission und in den 
Leitungsausschuss erst in weiteren Schritten statt.3 

Freiburg im Breisgau, 11.01.2021 

Vorbereitungsausschuss

Helge Martin Krollmann
Marc Riede
Holger Sahner

2 vgl § 6 Abs. 2 AK-O neu
3 vgl § 5  der Wahlordnung der Dienstgeberseite  und § 6  Abs. 3, 

6 Abs. 5 AK-O neu
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Aufruf zur Wahl der Mitarbeitervertreter 
in die Arbeitsrechtliche Kommission 

des Deutschen Caritasverbandes für die 
Amtsperiode 2022 bis 2025 mit 

Beteiligungsmöglichkeit von Gewerkschaften

Bis zum 30. Oktober 2021 ist die Wahl der neu-
en Mitglieder der Mitarbeiterseite der Arbeits-
rechtlichen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes für die am 1. Januar 2022 beginnende 
Amtsperiode durchzuführen. Die Koordinierung des 
Wahlverfahrens obliegt dem zentralen Vorbereitungs-
ausschuss, der sich am 7. Januar 2021 konstituiert hat. 

Die Mitarbeitervertretung eines jeden Diözesan-Caritas-
verbandes und des Landes-Caritasverbandes Oldenburg 
oder die diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter-
vertretungen, soweit deren Zuständigkeit im jeweiligen 
Bistum durch bischöfliche Regelung festgelegt ist, haben 
binnen vier Wochen nach Veröffentlichung dieses Wahl-
aufrufs einen Wahlvorstand zu bilden. Dieser besteht aus 
drei Mitgliedern, welche das passive Wahlrecht nach der 
jeweiligen diözesanen Mitarbeitervertretungsordnung 
besitzen. 

Der Wahlvorstand versendet spätestens sechs Wochen 
nach seiner Konstituierung die vom Vorbereitungsaus-
schuss erstellten Wahlunterlagen und die Wählerliste - 
spätestens bis zum 11. April 2021 - an die wahlberechtig-
ten Mitarbeitervertretungen. Der Wahlausschuss legt den 
Zeitpunkt der Wahlversammlung fest, die spätestens bis 
zum 31. Oktober 2021 stattfinden muss. Er erstellt die Lis-
te der Kandidat(inn)en für die Wahl des jeweiligen Vertre-
ters/der jeweiligen Vertreterin in der Bundeskommission 
und der zuständigen Regionalkommission und verschickt 
diese spätestens zwei Wochen vor der Wahlversamm-
lung an die wahlberechtigten Mitarbeitervertretungen.

Weitere Einzelheiten zu den Abläufen des Wahlverfah-
rens und der einzuhaltenden Fristen ergeben sich aus der 
Wahlordnung und den dazu vom Vorbereitungsausschuss 
erstellten Unterlagen, die der Vorbereitungsausschuss 
den diözesanen Wahlvorstände zeitnah zur Verfügung 
stellen wird.

Bei der Wahl zur Amtsperiode 2022 bis 2025 haben die 
tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaf-
ten) die Möglichkeit, eigene Vertreter(innen) für die 
Mitarbeiterseite in die Arbeitsrechtliche Kommission 
(Bundeskommission und die sechs Regionalkommissio-
nen) zu entsenden. 

Berechtigt zur Entsendung von Vertreter(inne)n sind Ge-
werkschaften, die nach ihrer Satzung für die Regelungs-
bereiche der Arbeitsrechtlichen Kommission örtlich und 
sachlich zuständig sind.

Den betreffenden Gewerkschaften wird hiermit Ge-
legenheit gegeben, sich binnen einer Anzeige-
frist von zwei Monaten an der Entsendung von 
Vertreter(inne)n der Mitarbeiter in die Arbeitsrecht-
liche Kommission zu beteiligen. Die Anzahl der 
Vertreter(inne)n, die von den Gewerkschaften entsandt 
werden, richtet sich grundsätzlich nach dem zahlenmä-
ßigen Verhältnis der im Zeitpunkt der Entsendung in 
den Gewerkschaften zusammengeschlossenen kirchli-
chen Mitarbeiter(innen) im Zuständigkeitsbereich der 
Kommission (Organisationsstärke). Unabhängig davon 
haben die Gewerkschaften - vorbehaltlich eines wei-
tergehenden Nachweises - die Möglichkeit, bis zu drei 
Vertreter(innen) in die Bundeskommission zu entsenden. 
Außerdem können sie jeweils bis zu zwei Vertreter(innen) 
in die Regionalkommission Bayern und die Regio-
nalkommission Ost und jeweils eine(n) Vertreter(in) 
in die Regionalkommissionen Mitte, Nordrhein-
Westfalen, Baden-Württemberg und Nord entsenden. 

Weitere Einzelheiten zu den Abläufen des Entsendever-
fahrens und den einzuhaltenden Fristen ergeben sich aus 
der Entsendeordnung, die Teil der Ordnung der Arbeits-
rechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverban-
des ist. 

Gewerkschaften, die sich an der Entsendung von 
Vertreterinnen und Vertretern in die Arbeitsrecht-
liche Kommission beteiligen wollen, müssen dies 
gegenüber dem Vorbereitungsausschuss über die 

Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission
des Deutschen Caritasverbandes
Karlstr.40
79104 Freiburg
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spätestens bis zum 30. Juni 2021 (zwei Monate nach die-
sem Wahlaufruf) schriftlich mitteilen. Die Anzeige kann 
nur bis zum Ablauf dieser Anzeigefrist abgegeben wer-
den. Anzeigen, die nach dieser Frist eingereicht werden, 
können nicht mehr berücksichtigt werden (Ausschluss-
frist).

Berlin, den 1. Februar 2021

Der Vorbereitungsausschuss
Rolf Cleophas
Torsten Böhmer
Martina Schiwek
Kontakt: akmas@caritas.de

Kirchliche Mitteilungen

Generalversammlung 
des Diözesancäcilienverbandes

Im Kirchlichen Anzeiger Nr. 2 / 2021 wurde für  
den 8. Mai 2021 zur Generalversammlung des 
Diözesancäcilienverbandes Hildesheim eingeladen. Die 
Versammlung muss leider entfallen und wird verschoben.

Veränderungen Pastorales Personal

Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ hat folgende Ernen-
nungen bzw. Versetzungen vorgenommen:

Dechant Thomas Hoffmann
Ernennung zum Dechanten des Dekanats Wolfsburg-
Helmstedt für die Amtsperiode von fünf Jahren zum 
15.02.2021.

Dechant Stephan Uchtmann
Ernennung zum Dechanten des Dekanats Weserbergland 
für die Amtsperiode von fünf Jahren zum 15.02.2021.

Pastor Daniel Konnemann
Ernennung zum „cappellanus“ der Katholischen Hoch-
schulgemeinde Göttingen mit einem Stellenumfang von 
100 % für die Zeit vom 01.02. – 30.09.2021.

Pastor Dr. Matthias Balz
Entpflichtung von den Aufgaben als Pfarrvikar in den 
Kath. Pfarreien St. Cyriakus, Duderstadt, St. Georg, 
Nesselröden, und St. Johannes Baptist, Seulingen, zum 
28.02.2021.

Pastor Martin Karras
Ernennung zum Pfarrvikar in den Kath. Pfarreien St. Ma-
rien, Lüneburg, und St. Maria Königin vom hl. Rosen-
kranz, Bleckede, zum 01.03.2021.
Anschrift: Bleckengrund 21, 21335 Lüneburg

Diakon Wolfgang Miosga
Weiterhin Beauftragung mit den Aufgaben als Diakon im 
Zivilberuf in der Kath. Pfarrei St. Bernward, Ilsede, zum 
01.03.2021.

Diakon Dr. Christopher Tyrone McDonald
Beauftragung mit den Aufgaben des Diakons im Zivilbe-
ruf in der Kath. Pfarrei St. Gallus, Bad Salzdetfurth, zum 
08.02.2021.

Diakon Thomas Kühn
Entpflichtung von den Aufgaben des Diakons im Zivilbe-
ruf in den Kath. Pfarreien St. Altfrid, Gifhorn, St. Chris-
tophorus, Wolfsburg, St. Michael, Wolfsburg-Vorsfelde, 
und Mutterschaft Mariens, Wolfsburg-Fallersleben, zum 
01.03.2021.

Veränderungen

Domvikar Roland Baule
Verleihung der Doktorwürde durch die Theologische Fa-
kultät Würzburg am 14.12.2020.
Titel: Dr. theol.
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Gemeindereferentin Marina Gebhard-Gaenslen
Neuanstellung als Gemeindereferentin in der Klinikseel-
sorge der Universitätsmedizin Göttingen und in der Kath. 
Pfarrei St. Godehard, Göttingen, zum 01.02.2021.
Dienstsitz: Universitätsmedizin Göttingen, Robert-
Koch-Straße 40, 37075 Göttingen.

Gemeindereferentin Johanna Bartels
Beendigung der Tätigkeit als Gemeindereferentin in 
den Kath. Pfarreien St. Josef, Verden, und St. Matthias, 
Achim, zum 28.02.2021.
Gesetzlicher Ruhestand zum 01.03.2021.

Verstorben

Am 21.02.2021 verstarb Herr Pfarrer i. R. Ewald 
Bürig, zuletzt wohnhaft Hauptstraße 8, 31139 Hildes-
heim-Sorsum.

Am 16.03.2021 verstarb Herr Prälat Karl Bernert, zu-
letzt wohnhaft Domhof 23, 31134 Hildesheim.
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